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Koordinator im Auslandseinsatz
Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel wird Mar-
kus Zapf fernab der Familie in Mali verbringen. Der
Berufssoldat vom Bundeswehr-Heimatverband Küm-
mersbruck bei Amberg, dem Logistikbataillon 472,
weilt zu seinem vierten Auslandseinsatz seit Septem-
ber in Bamako, in der rund zwei Millionen Einwoh-
ner zählenden Hauptstadt von Mali. Mali ist ein 1,24
Millionen Quadratkilometer großer Staat in Westafri-
ka. Der größte Teil der Bevölkerung lebt im Südteil des
Landes. Der dünn besiedelte Nordteil ragt weit in die
Sahara hinein. Von dort unterstützt das Logistikba-
taillon 472 die Bundeswehr bei ihren Einsätzen.

Bereits 2009 war er zum ersten Mal von Mai bis Sep-
tember zu einem ISAF-Einsatz in Afghanistan. Von
November 2011 bis März 2012 und von Januar bis
März 2014 folgten zwei weitere ISAF-Einsätze in Af-
ghanistan. Seit vergangenem September ist er bis Ja-
nuar 2017 zu seinem mittlerweile vierten Auslands-
einsatz unterwegs.

Markus Zapf gehört zur Einsatzzentrale Logistik in
der Hauptstadt Bamako. Dort ist es mit seine Aufgabe,
das Engpassmanagement zu überwachen und zu steu-
ern. Der Hauptverband des MINUSMA-Einsatzes sitzt
im 1200 Kilometer entfernten Gao, im Osten Malis.

Der Hauptfeldwebel organisiert und versorgt für
den Hauptverband in Gao dringend benötigtes Mate-
rial. Hier handelt es sich hauptsächlich um einsatz-
wichtiges Material zur Instandsetzung von Fahrzeu-
gen, damit der Aufklärungsauftrag nicht gefährdet

ist. Er bearbeitet die Dringlichkeitsanforderungen
für den Hauptverband. Um den Vorgang zu be-
schleunigen kommuniziert er dabei häufig mit
Deutschland.

Seinen Standort hat Markus Zapf mit weiteren elf
deutschen Soldaten in einem kleinen internationa-
len Camp am Airport Bamako, welches unter nie-
derländischer Führung steht.

Mehr Zeit und Planung in Anspruch nimmt der
Nebenauftrag: Der Gefreeser organisiert die Passa-
gierabfertigung für ASIFU-MINUSMA am Interna-
tional Airport Bamako. Das bedeutet: Alle Leute die
zu ASIFU-MINUSMA gehören in ihren richtigen
Flieger zu setzen. Die Herausforderung hierbei ist es
in erster Linie, die großen Rotationen bei einem
Kontingentwechsel in den Griff zu bekommen. Das
heißt: Die ankommenden Soldaten in die Einsatzge-
biete zu lotsen und die auf Truppenurlaub oder
ihren Auslandseinsatz beendeten Soldaten nach
Hause zu führen.

Aber nicht nur militärische Flüge gehören mitt-
lerweile zum Auftrag, sondern auch viele „Commer-
cial“, denn zivile Flüge spielen eine zunehmende
Rolle. Die Aufgabe besteht darin, die betroffenen
Leute abzuholen oder Abfliegende einzuchecken.

In der Hoffnung, dass in Mali alles ruhig bleibt,
wünschen die Gefreeser Markus Zapf bis zu seiner
Rückkehr alles Gute.

Markus Zapf bei einemAuslandseinsatz.

ZurPerson
Er ist ein waschechter Gefreeser: Markus Zapf.
Der Gefreeser ist verheiratet und hat zwei Kinder im
Alter von fünf und drei Jahren.
Seit 2005 ist Markus Zapf Berufssoldat.
Der Bundeswehr-Heimatverband ist das Logistikba-
taillon 472 in Kümmersbruck bei Amberg.
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Satzung für die öffentlicheWasser-
versorgungseinrichtung der Stadt

Gefrees
(Wasserabgabesatzung –WAS –)

Vom 18.11.2016

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt die Stadt Gefrees folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das
von der städtischenWasserversorgungseinrichtung versorgte Gemeindegebiet.
(2) Art undUmfang dieserWasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt.
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßen-
grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abweichendes
vereinbart ist.

§2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende
und einemgemeinsamenZweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers,
das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um meh-
rere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts han-
delt. 2Rechtlich verbindliche planerischeFestlegungen sind zu berücksichtigen.
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch
für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigte. ²Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflich-
tet; sie haften als Gesamtschuldner.

§3
Begriffsbestimmungen

ImSinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind dieWasserleitungen imWasserversorgungsgebiet, von
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse
(= Hausanschlüsse)

sind dieWasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der
Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvor-
richtung.

GemeinsameGrundstücks-
anschlüsse (verzweigte
Hausanschlüsse)

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Pri-
vatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der
Versorgungsleitung verbinden.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter
oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Ab-
sperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Einrich-
tungen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die ge-
samte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließ-
lichWasserzähler abgesperrt werden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Haupt-
absperrvorrichtung imGrundstück/Gebäude.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Was-
servolumens. Absperrventile und etwa vorhandeneWasser-
zählerbügel sind nicht Bestandteile derWasserzähler.

Anlagen des Grundstücks-
eigentümers (= Verbrauchs-
leitungen)

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder
in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten
auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder
teilweise im gleichen Gebäude befinden.

§4
Anschluss- undBenutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, ge-
werblich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Sat-
zung an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert
wird.
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der Grundstückseigentümer
kann unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Ver-
sorgungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung er-
schlossen werden, bestimmt die Stadt. 4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen
keine zumAnschluss berechtigendenVersorgungsleitungen dar.
(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungs-
leitung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder
aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche Schwie-
rigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grund-
stückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusam-
menhängen, und leistet aufVerlangenSicherheit.
(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von
Wärmepumpen. 2Die Stadt kann ferner das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfäl-
len ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in
Trinkwasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwas-
ser.

§5
Anschluss- undBenutzungszwang

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf de-
nen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzu-
schließen (Anschlusszwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.
(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts
(§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesam-
meltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung,
zur Toilettenspülung und zumWäschewaschen verwendet werden, soweit nicht ande-
re Rechtsvorschriften entgegenstehen.3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Ver-
pflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie ha-
ben aufVerlangen der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§6
BefreiungvomAnschluss- oder Benutzungszwang

(1) 1Von derVerpflichtung zumAnschluss oder zur Benutzungwird auf Antrag ganz
oder zumTeil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderenGrün-
den auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar
ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt
einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen undWiderrufsvorbehalt
erteiltwerden.

§7
Beschränkungder Benutzungspflicht

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Ver-
brauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserver-
sorgungwirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe
der Volksgesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen einer Be-
schränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen
Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Be-
schaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchemWasser
nur durch die Benutzung der öffentlichenWasserversorgunggewährleistetwird.
(2) §6 Abs. 1 Satz 2 undAbs. 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen undWeitervertei-
lern sowie für dieVorhaltung vonLöschwasser.
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(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der
Grundstückseigentümer der Stadt Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine
solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbe-
trieben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von
seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserver-
sorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öf-
fentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein
freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrich-
tung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erfor-
derlich.

§ 8
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zumAnschluss berechtigt oder verpflich-
tet, so kann die Stadt durchVereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis be-
gründen.
(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und
der Beitrags- undGebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der
Sondervereinbarung Abweichendes bestimmtwerden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, angeschafft, verbes-
sert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 2Ermuss zugänglich
und vor Beschädigungen geschützt sein. 3Die Stadt kann, soweit die Grundstücks-
anschlüsse nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Wasserversorgungsanlage sind,
auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentü-
mer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, erneuert, ändert, ver-
bessert, beseitigt und unterhält; die §§ 11mit 13gelten entsprechend.
(2) 1Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksan-
schlüsse sowie deren Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo und an welche Versor-
gungsleitung anzuschließen ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören;
seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grund-
stücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert
werden, so kann die Stadt verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich
derKostentragung vorher in einer gesondertenVereinbarunggeregeltwerden.
(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere
Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Die Stadt kann hierzu schrift-
lich eine angemessene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwir-
kungen auf denGrundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des
Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie
sonstige Störungen unverzüglich der Stadtmitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errich-
tung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle
ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile da-
von einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben
demanderenverpflichtet.
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und ande-
rer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage
und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer
Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen
auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserverbrau-
chender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentü-
mers.
(3) 1Anlagenteile, die sich vor demWasserzähler befinden, können plombiert wer-
den. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers ge-
hören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewährleisten. 3Die dafür erforderlicheAusstattung der Anlage ist nach den
Angaben der Stadt zu veranlassen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert
wird, sind der Stadt folgendeUnterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lage-
plan,
b) der Namedes Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
d)imFalle des§4 Abs. 3 dieVerpflichtung zur ÜbernahmederMehrkosten.
2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Stadt aufliegenden Mustern zu ent-
sprechen. 3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschrei-
ben.
(2) 1Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung
entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt
die Stadt nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene
Frist zur Berichtigung. 4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die
Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn,
den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung undAusführung der Anlagen.
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt be-
gonnenwerden. 2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-,
bau- undwasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die
Stadt oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeich-
nis der Stadt oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 2Die
Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Ei-
gengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der
Stadt verdecktwerden; andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen.
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt
über das Installationsunternehmen zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Ver-
teilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten.
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis4 kann die StadtAusnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer
Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu
machen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) WerdenMängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störun-
gen erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu
verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.
(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren
Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfrei-
heit der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat,
die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadt, die
sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen
derWasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau
derWasserleitungen, zumAblesen derWasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften
dieser Satzung und die von der Gemeinde auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt
werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen undgesetzlichen Pflich-
ten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde be-
rechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen,
Wohnungen undWohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstücksei-
gentümer, ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vor-
her verständigt.
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung
des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwen-
dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Stadt mitzuteilen,
soweit sich dadurch die vorzuhaltendeLeistungwesentlich erhöht.
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt für von ihnen verschul-
dete Schäden, die auf eineVerletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen
sind.
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§ 14
Grundstücksbenutzung

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen ein-
schließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung vonWasser über sein im Versorgungsge-
biet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulas-
sen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtlicheWasserversorgung erforder-
lich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung ange-
schlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaft-
lich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarerWeise belastenwürde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtig-
ten Inanspruchnahmeseines Grundstücks zu benachrichtigen.
(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen,
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der
Verlegung hat die Stadt zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der
Versorgung des Grundstücks dienen.
(4)Wird derWasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstücksei-
gentümer verpflichtet, nach Wahl der Stadt die Entfernung der Einrichtungen zu ge-
statten oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumut-
bar ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege undVerkehrsflächen
sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen undVerkehrsflächen bestimmt sind.

§ 15
Art undUmfangderVersorgung

(1) 1Die Stadt stellt dasWasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufge-
führten Entgelt zur Verfügung. 2Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem
Druck und in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungs-
gebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltendenRechtsvorschriften und den
anerkanntenRegeln der Technik.
(2) 1Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rah-
men der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkanntenRegeln
der Technik zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen
zwingend erforderlich ist. 2Die Stadt wird eine dauernde wesentliche Änderung den
Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung
schriftlich bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst berück-
sichtigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigeneKos-
ten dengeändertenVerhältnissen anzupassen.
(3) 1Die Stadt stellt dasWasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und
Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und
solange die Stadt durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen,Wassermangel oder
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zu-
mutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. 3Die Stadt kann die Belieferung
ablehnen,mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unterAuflagen undBedingun-
gen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der
anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Die Stadt darf ferner die Lieferung unterbre-
chen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt die Stadt
Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Ab-
nehmer über Umfang undvoraussichtliche Dauer der Unterbrechung.
(4) 1DasWasserwird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen
Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung vonWasser in ein anderes Grundstück bedarf
der schriftlichen Zustimmung der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht
überwiegendeversorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen derWasserlieferung und für Änderun-
gen des Druckes oder der Beschaffenheit desWassers, die durch höhere Gewalt, Was-
sermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Stadt
nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind,
steht demGrundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhän-
giger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse undBenutzungderWasserleitung für Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so
sind über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Verein-
barungen zwischen demGrundstückseigentümer und der Stadt zu treffen.
(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie müs-
sen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.
(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der
Stadt, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserab-
nehmer ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Ver-
fügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen keinWasser ent-
nehmen.
(4) 1Bei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksan-
schlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem von der Absperrung betroffenenWasserab-
nehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehendeZwecke,Wasserabgabe aus

öffentlichen Entnahmestellen
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zumBezugvon Bauwasser oder zu sonstigenvorüberge-
hendenZwecken ist rechtzeitig bei der Stadt zu beantragen. 2Muss dasWasser von ei-
nemanderenGrundstück bezogenwerden, so ist die schriftliche Zustimmung des
Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art derWasserabgabe entscheidet die
Stadt; sie legt dieweiteren Bedingungen für denWasserbezug fest.
(2) FallsWasser aus öffentlichen Hydranten nicht zumFeuerlöschen, sondern zu ande-
ren vorübergehendenZwecken entnommenwerden soll, so stellt die Stadt auf Antrag ei-
nenWasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zurVerfügung undsetzt die
Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung beiVersorgungsstörungen

(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserver-
sorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus
demBenutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung imFalle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstücksei-

gentümers, es sei denn, dass der Schaden von der Stadt oder einem Erfüllungs-
oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden
ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt oder eines Erfüllungs- oder Ver-
richtungsgehilfen verursachtworden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch
durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadt ver-
ursachtworden ist.

2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln
vonVerrichtungsgehilfen anzuwenden.
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte
Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Be-
lieferung entstehen,wie einemGrundstückseigentümer.
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzu-
wenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter
Handlung geltend machen. 2Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf
Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zu-
sammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder
von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltend-
machung des Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehnEuro.
(5) Schäden sind der Stadt unverzüglichmitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadt. 2Die Lieferung, Aufstellung, technische
Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Auf-
gabe der Stadt; sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren
Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat die Stadt so zu verfahren, dass eine einwand-
freie Messung gewährleistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören
undseine berechtigten Interessen zuwahren.

Fortsetzung der Satzung auf Seite5
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(2) 1Die Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen,
wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Die Stadt kann die Verle-
gung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu überneh-
men.
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung derWasserzähler,
soweit ihn hieran einVerschulden trifft. 2Er hat denVerlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrich-
tungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwas-
ser sowie vor Frost zu schützen.
(4) 1DieWasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeitabständen oder
auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Dieser hat dafür zu sorgen, dass
dieWasserzähler leicht zugänglich sind.

§ 20
Messeinrichtungen anderGrundstücksgrenze

(1) Die Stadt kannverlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigeneKosten an der Grundstücksgren-
ze nach seinerWahl einengeeignetenWasserzählerschacht oderWasserzählerschrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. dieVersorgung des Gebäudesmit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind

oder nur unter besonderen Erschwernissenverlegtwerdenkönnen, oder
3. kein Raumzur frostsicheren Unterbringung desWasserzählers vorhanden ist.
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßemZustand und je-
derzeit zugänglich zu halten.

§ 21
NachprüfungderWasserzähler

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung derWasserzähler durch eine Eichbehörde
oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle imSinne des§ 40desMess- und Eichgesetzes verlangen. 2Stellt
der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung
zu benachrichtigen.
(2) Die Stadt braucht demVerlangen auf Nachprüfung derWasserzähler nur nachzukommen,wenn der
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, dieKosten zu übernehmen, falls die Abweichung die gesetzli-
chenVerkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung desWasserbezugs

(1) JederWechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unverzüglich schriftlichmitzuteilen.
(2)Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung derWasserversorgungseinrichtung nicht verpflich-
tet ist, denWasserbezug aus der öffentlichenWasserversorgungvollständig einstellen, so hat er dasmin-
destens eineWochevor demEnde desWasserbezugs schriftlich der Stadt zumelden.
(3)Will ein zumAnschluss oder zur BenutzungVerpflichteter denWasserbezug einstellen, hat er bei der
Stadt Befreiung nach§6 zu beantragen.

§ 23
Einstellung derWasserlieferung

(1) Die Stadt ist berechtigt, dieWasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grund-
stückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen dieWasserversorgung betreffenden Anord-
nungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für dieSicherheit vonPersonen oder Anlagen abzuwenden,
2. denVerbrauch vonWasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen
zuverhindern oder

Fortsetzung der Satzung auf Seite6

Recyclinghof

DieÖffnungszeiten des
Recyclinghofes sind:

Montag undMittwochvon 15Uhr bis 18Uhr. Sams-
tag von9 Uhr bis 12 Uhr.
Gartenabfälle – werden nur in Kleinmengen (bis 1
m³ pro Monat) pro Anlieferer angenommen. Verpa-
ckungen – ausschließlich Verpackungskunststoffe,
diemit dem„grünen Punkt“ gekennzeichnet sind!
Angenommen werden auch CDs und DVDs – aller-
dings ohne Plastikhülle undVerpackung!
Nicht mehr abgegeben werden dürfen zum Bei-
spiel: Kinderspielzeug, Kunststoffdachrinnen, Blu-
menkästen.
Bauabfälle – können nur kostenpflichtig und in
kleinen Mengen abgegeben werden zum Beispiel:
Beton, Bodenaushub, Erde, Kies, Sand, Steine,
Mauerreste.

Ihr zuverlässiger Partner
für alle Bestattungsarten

in Münchberg und Umgebung.
Institut des Feuerbestattungsvereins VVaG

www.pietaet-muenchberg.de

Persönliche Beratung durch
Frau Fischer

Vertrauen Sie unserer Erfahrung,
auch wenn Sie kein Mitglied im Feuerbestattungsverein sind.

95213 Münchberg
Ludwig-Zapf-Straße 1

Telefon 0 92 51/ 85 06 51
Tag und Nacht erreichbar

„Pietät“Münchberg

Reisebüro Voit
Bahnhofstr. 95
95460 Bad Berneck
Tel. 09273 96101
Fax 09273 96102
voit-reisen@t-online.de
www.reisebuerovoit.de

Ihren Traumurlaub finden Sie
bei uns im:

Deutschland
Allgäu
Von uns persönlich getestet ! !
Hotel Lanig Resort & Spa *****
Rustikale Gemütlichkeit mit
Naturelementen, Top-Service
und exzellenter Küche
Doppelzimmer Ornach
mit Halbpension
z.B. 13.01. – 16.01.2017
3 Nächte

p. P. 315,– €

Aufmaß Lieferung Montage
Entsorgung alles aus einer Hand

Unser Service

Massivholzdecken
Echtholzpaneele Dekorpaneele

Systempaneele

Holz Laminat Linoleum
Stein

Kanthölzer Bretter Platten

Holz CPL Glas

Wand und Decke

Treppenrenovierung

Heimwerker Holz

Türen

Massivholzdielen Fertigparkett
Kork Vinyl Laminat Linoleum

09251/94690Sparneck-Stockenroth
olz-Dietel
- Ihr Holzfachhändler -

InnenausbauInnenausbau

Fußböden

www.holz-dietel.de

Sanitätshaus
Hof – Selb – Naila

Hof - Königstraße 17 • Filialen in Selb und Naila
www.sperschneider-hof.de • 09281-3030

Eine der umfangreichsten
Lauf- + Ganganalysen der Region!
Für 42 Euro + CD-Aufzeichung, von Ihrem

Fachgeschäft für Orthopädietechnik.

Ihr Spezialist für Orthopädische +
Sensomotorische Schuheinlagen.
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3. zugewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen
der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte desTrinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung, ist die Stadt berechtigt, dieVersorgung zweiWochen nach Androhung einzustellen. 2Dies gilt
nicht, wenn die Folgen der Einstellung außerVerhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hin-
reichendeAussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinenVerpflichtungen nachkommt. 3Die
Stadt kannmit derMahnung zugleich die Einstellung derVersorgung androhen.
(3) Die Stadt hat dieVersorgung unverzüglichwieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung
entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GOkannmit Geldbuße bis zu 2.500Euro belegtwerden,wer vorsätzlich
1. denVorschriften über den Anschluss- undBenutzungszwang in§ 5 zuwiderhandelt,
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf ge-

stütztenMelde-, Auskunfts-, Nachweis- oderVorlagepflichten verletzt,
3. entgegen§ 11 Abs. 3 vor Zustimmungder Stadtmit den Installationsarbeiten beginnt,
4. gegen die von der Stadt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder Ver-
brauchsverbote verstößt.
(2) Nach anderenRechtsvorschriften bestehendeOrdnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehendenVerpflichtungen Anordnungen für den
Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser SatzungvorgeschriebenenHandlungen, eines Duldens oder Unterlas-
sens gelten dieVorschriften des BayerischenVerwaltungszustellungs- undVollstreckungsgesetzes.

§26
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am01.Januar 2017 inKraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentlicheWasserversorgungseinrichtung der Stadt Gefrees vom
28.Juli 2008 zuletzt geändert durch die erste Änderung derWasserabgabesatzung (WAS) der Stadt Gefrees
vom30.Juli 2012 außerKraft.

Gefrees, den 18.11.2016

Zentrale
Diakoniestation

Pflegeberatung Zentrale Diako-
niestation BadBerneck.
Für kostenlose Information über
Pflege, Demenz, Patientenverfü-
gung, etc. steht Ihnen die Zentra-
le Diakoniestation Bad Berneck
zur Verfügung. Vereinbaren Sie
einen Termin zu einem Gespräch
bei Ihnen zuhause oder im Haus
der Diakonie, Maintalstr. 129,
95460 Bad Berneck, Telefonnum-
mer 09273-575100. Auch eine
telefonische Beratung ist mög-
lich. Wichtiger Hinweis: Ihre In-
kontinenzartikel können Sie über
uns bestellen. Über weitere De-
tails informierenwir Sie gerne.

Postagentur
Gefrees

Die Postagentur befindet sich
im Markgrafen-Getränkemark-
tes, Witzleshofener Str. 1, bei
Frau Elfriede Herrmannsdör-
fer (Tel. 09254-8586). Die
Öffnungszeiten der Postagen-
tur sind:
Montag bis Donnerstag von
8 Uhr– 12:30Uhr
Montag bis Donnerstag von
14Uhr– 18Uhr
Freitag von8 Uhr– 18Uhr
Samstag von8 Uhr– 13Uhr

Bürgerbüro im Künneth-Palais Notar – AOK –
Deutsche Rentenversicherung

Notarsprechstunde – im Künneth-Palais, Bürger-
büro – Notarin Stefanie Tafelmeier: Sprechstun-
den Donnerstag nur nach vorheriger Vereinbarung.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin im Notariat Bad
Berneck, Bahnhofstr. 63, 95460 Bad Berneck. Tele-
fon: 09273/500680, Fax: 09273/500689.

DeutscheRentenversicherung– imKünneth-
Palais, Bürgerbüro:
Der nächste Sprechtag findet am Freitag, dem 13.
Januar 2017, in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr statt.
Termine können unter der Tel.-Nr. 09254/96318,
Herr Brendel, vereinbart werden. Beim Beratungs-
gespräch können Sie Rat in allen Renten- und Bei-

tragsangelegenheiten erhalten.AuchkönnenSie die
Höhe Ihres momentanen Rentenanspruchs erfah-
ren. Bitte bringenSie IhrenPersonalausweismit.
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, Wittels-
bacherring 11, 95445 Bayreuth, Tel. 0921/6070.
Email: info@drv-bayreuth.de Internet:
www.deutsche-rentenversicherung-bayreuth.de.

AOK– imKünneth-Palais, Bürgerbüro:
Die AOK hat im Künneth-Palais, Bürgerbüro, an fol-
gendenTagen geöffnet: Montag von9 bis 12.30 Uhr
und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Mittwoch von 9 bis
12.30Uhr.
Telefon: 09273/92080, Fax: 0921/28811165

Ergotherapie
im Helsa-Park Gefrees

Besten Dank für das uns im Jahr 2016
entgegengebrachte Vertrauen,
frohe Weihnachten
und ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr!

Hauptstraße 29 · 95482 Gefrees · 0 92 54 / 9 11 17
www.steuerass-gefrees.de
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Gefreeser Volks- und Wiesenfest vom 06. - 10.07.2017

Das Gefreeser Volks- und Wiesenfest wird als öffentliche Einrichtung im Sinne des Art. 21 BayGO betrieben. Die
Zulassungskriterien und das Festkonzept mit Lageplan, welche mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt
Gefrees vom 17.11.2016 festgelegt wurden und nach welchem sich die Zulassung zum Gefreeser Volks- und Wiesenfest richtet,
können unter

http://www.gefrees.de/buerger/bekanntmachungen/wiesenfest
oder im

Rathaus der Stadt Gefrees Hauptstr. 22, 95482 Gefrees
eingesehen werden. Auf die dortigen Ausführungen wird verbindlich verwiesen. Eine Einsichtnahme wird zur Erstellung der
Bewerbung empfohlen.

Bewerbungen sind an die Stadt Gefrees, Hauptstr. 22, 95482 Gefrees, z.Hd. Herrn Stefan Opel zu richten.

Für jeden Stellplatz und für jedes Wiesenfest sind gesonderte Bewerbungen einzureichen.

Bewerbungen die nach dem 31.12.2016 eingehen finden keine Berücksichtigung (Bewerbungsfrist). Ergänzungen zu bereits
eingegangenen Bewerbungen werden nur bis zum 31.12.2016 berücksichtigt (materielle Ausschlussfrist).

Die Bewerbungen müssen mindestens folgende Angaben und Anlagen enthalten:

1. Vor- und Zunamen, Telefonnummer, Hauptwohnsitz/ Geschäftssitz der Bewerberin/ des Bewerbers und Eigentümerin/
Eigentümers. Bei mehreren Betriebsinhabern sind alle Personen anzugeben und es ist ein Zustellungsbevollmächtigter
zu bezeichnen.

2. Bezeichnung des Geschäftes, Baujahr oder Jahr der Erstzulassung, aussagekräftige Fotografie der Frontansicht, welche
für die Besucher sichtbar ist. Bei Fahrgeschäften genaue Bezeichnung der Fahrweise. Bei Verkaufs- und
Ausspielungsgeschäften Aufzählung der zum Verkauf/ zur Ausspielung vorgesehenen Waren und Gegenstände
(typisierende Bezeichnung ausreichend). Bei gastronomischen Betrieben ist das Angebot an Speisen und Getränken zu
beschreiben.

3. Angaben über die Ausmaße des Geschäftes im betriebsbereiten Zustand (Frontlänge, Tiefe und Höhe). Eventuell
vorhandene Stützen, Seitenklappen und Vorbauten sind zu berücksichtigen (In diesem Fall ist ein detaillierter
Grundrissplan wünschenswert jedoch nicht zwingend erforderlich).

4. Angaben über die notwendige Versorgung (Stromanschlüsse, insb. Anschlusswert für Kraft- und Lichtstrom) und
Entsorgung (Anschlüsse an das Wasser- und Kanalnetz).

5. Nur für Fahrgeschäfte: Angaben zu einem, während der Festzeit (06. - 10.07.2017) bestehenden,
Haftpflichtversicherungsschutz unter Beilegung des entsprechenden Versicherungsscheins in Kopie.

6. Nur für Fahrgeschäfte: Angaben zu gültiger Ausführungsgenehmigung unter Beilegung der Ausführungsgenehmigung
bzw. einer aktuell gültigen Verlängerung der Ausführungsgenehmigung in Kopie.

7. Nur für gastronomische Betriebe: Erklärung, dass sämtliches zum Verkauf bzw. zur Zubereitung von Speisen
eingesetztes Personal über ein gültiges Gesundheitszeugnis verfügt.

8. Erklärung, dass keine Standgelder, Steuern oder Gebühren geschuldet werden.

Nicht jugendgeeignete Darbietungen sind ausgeschlossen. Der Verkauf und das Anbieten alkoholhaltiger Getränke sind
ausgeschlossen. Andere als in der Bewerbung angegebene Waren, Gegenstände und Programminhalte sind nicht zugelassen.
Persönliche Vorsprachen sind nicht erwünscht.

Für die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen inklusive aller zwingend beizulegenden Unterlagen trägt der Bewerber die
alleinige Verantwortung. Eine Nachfrage der Stadt Gefrees nach fehlenden Informationen oder Unterlagen erfolgt nicht. Die
Bewertung der Bewerbung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der durch den Bewerber zur Verfügung gestellten
Informationen.

Die Zulassung erfolgt nach Auswertung aller Bewerbungen anhand der unter dem oben angegebenen Link dargestellten
Zulassungskriterien bis zum 31.01.2017. Die Bewerber sind an Ihr Angebot bis zum 15.03.2017 gebunden. Eine Verlängerung der
Bindungsfrist kann mit Zustimmung der jeweiligen Bewerber erfolgen.

Harald Schlegel
1. Bürgermeister

Erste Satzung zur Änderung
der Beitrags- und Gebührensatzung zur

Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt Gefrees

Vom 18.11.2016

Die Stadt Gefrees erlässt aufgrundvon Art. 5, 8 und9 Kommunalabgabengesetz – KAG – (BayRS
2024-1-I), folgende Änderung zur BGS-EWS:

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom12.10.2012 (Amtl. Mitteilungsblatt
Nr. 11/2012)wirdwie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgendeFassung:
Die Gebühr beträgt 2,85€ proKubikmeter Abwasser.

2. § 10 Abs. 5 Satz 1 erhält folgendeFassung:
ImFall des§ 10 Abs. 3 Sätze3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt,
als derWasserverbrauch 35 m³/Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06.
des jeweiligenVeranlagungsjahres mitWohnsitz auf dem heranzuziehenden
Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde.

3. § 10a Abs. 5 erhält folgendeFassung:
Die Niederschlagswassergebühr beträgt0,25€ pro m² pro Jahr.

§ 2
Die Satzung tritt am01. Januar 2017 inKraft.

Stadt Gefrees, den 18.11.2016

Gedenken an die Kriegsopfer

„Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“, betonen die
Redner zum Volkstrauertag. Mit Kränzen ehren sie die
Gefallenen in verschiedenen Orten in der Region. So
auch in Gefrees. Am Kriegerdenkmal in Gefrees hielten
zwei Soldaten des Bundeswehrstandorts Hof Wache, als
Bürgermeister Harald Schlegel daran erinnerte, dass sich
heuer zum 75. Mal der Überfall der Wehrmacht auf
Russland jährte. Und 100 Jahre ist es her, dass Verdun
zum Inbegriff der Sinnlosigkeit des Krieges wurde. „Und
die Welt 2016 ist alles andere als ein friedlicher Ort“,
stellte Schlegel fest. Gerhard Bauer dankte der Soldaten-
kameradschaft, dem Gesangverein Gefrees und dem Po-
saunenchor für die Ausgestaltung der Feier.

Wir haben an Heilig Abend geschlossen!
An den Weihnachtsfeiertagen und an
Silvester haben wir wie gewohnt geöffnet:
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Kartierarbeiten an WRRL-
berichtspflichtigen Gewässern

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Kenntnis über strukturelle Ei-
genschaften eines Fließgewässers ist
eine wichtige fachliche Grundlage
für die Einschätzung der Gewässer-
belastungen und Bewertung des Zu-
standes der Oberflächengewässer
nach EG-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL). Darüber hinaus sind die
Daten für die Gewässerunterhal-
tung, die Gewässerentwicklungspla-
nung (Gewässerentwicklungskon-
zepte) sowie für die Dokumentation
und Erfolgskontrolle von Maßnah-
men von Bedeutung.
Aus diesemGrund erhebt der Frei-

staat Bayern bis März 2017 an allen
WRRL-berichtspflichtigen Fließge-
wässern Bayerns – das sind alle Ge-
wässermit einemEinzugsgebiet > 10
km² – die Gewässerstruktur. Für die
Neuerfassung ist das vollständige
Abgehen der Bäche und Flüsse (Er-
fassung mit Tablet-PC, Fotodoku-
mentation) nötig. Das Bayerische
Staatsministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz hat das Bayeri-
sche Landesamt für Umwelt beauf-
tragt, das Vorhaben zu koordinieren
und die Kartierarbeiten an externe
Fachbüros zu vergeben. Bereits vor-
liegende Kartierungen aus früheren
Jahren sind damit jedoch nicht
überflüssig, sie dienen vielmehr
dem Beleg der Gewässerentwick-
lung.

Die Kartierarbeiten auf Ihrem Ge-
meindegebiet werden durch das Pla-
nungsbüro Zumbroich aus Bonn,
das Büro für Ingenieurbiologie und
Landschaftsplanung aus Witzen-

hausen bzw. durch das Büro „Die
Gewässer-Experten“ aus Lohmar im
Zeitraum von Mitte Oktober 2016
bis AnfangMärz 2017 durchgeführt.
Die beauftragten Fachbüros erfüllen
in unserem Namen dabei eine Auf-
gabe der Technischen Gewässerauf-
sicht. Die kartierenden Personen
führen ein Schreiben des Auftragge-
bers (Bayerisches Landesamt für
Umwelt)mit sich, das sie auf Verlan-
gen vorzeigen.

Wir bitten Sie, die Kartierarbeiten
nicht zu behindern, sondern eher
wohlwollend zu unterstützen (zum
Beispiel) vereinzelte Benutzung ge-
sperrter Zufahrtswege zu ermögli-
chen).
Im Zuge der Arbeiten vor Ort wer-

den die Mitarbeiter der oben ge-
nannten Büros auch Ufergrundstü-
cke, Zufahrtswege etc. benutzen.
Bitte informieren Sie Ihre Bürgerin-
nen und Bürger bei Anfragen dem-
entsprechend.

Bitte beachten Sie, dass es bei dem
angegebenen Zeitraum witterungs-
bedingt zu zeitlichen Abweichun-
gen kommen kann.

Die bayernweiten Daten und Kar-
ten zurGewässerstrukturwerdenvo-
raussichtlich bis Ende 2017 fertig ge-
stellt. Sobald die Ergebnisse vorlie-
gen, werden Sie darüber informiert.
Für Ihre Rückfragen stehen wir

gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. E b e r t

Förderprogramm für Heizungsoptimierung startet
Mit einem neuen Förderprogramm bezuschusst das Bundeswirtschaftsministerium den Einbau
effizienter Heizungspumpen und die Optimierung der Heizungsanlage. Hausbesitzer, die ab dem
1. August 2016 ihre Heizung auf Vordermann bringen, erhalten Fördergelder in Höhe von 30 Pro-
zent der verauslagten Kosten. Den Austausch vonmindestens zwei Jahre alten Heizungspumpen
durch Hocheffizienzpumpen wird mit 30 Prozent bezuschusst. Moderne Pumpen sparen im Ver-
gleich zu herkömmlichen älteren Geräten bis zu 80 Prozent Energie ein. „Ein Einbau einer Hoch-
effizienzpumpe kostet im Einfamilienhaus rund 350 Euro, die jährliche Ersparnis beträgt aller-
dings bis zu 150 Euro“, erklärt Bernd Nelkel, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Gefrees.
Die Förderung wird in zwei Schritten beantragt: Hausbesitzer erhalten vorab beim Bundesamt

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Registrierungsnummer. Nachdem der Fach-
handwerker die Maßnahmen durchgeführt hat, wird auf dem BAFA-Portal ein Antragsformular
ausgefüllt, das anschließendmit den notwendigen Unterlagen an das BAFA geschickt wird – eine
Kopie der Rechnung, die nur die förderfähigenMaßnahmenbeinhalten sollte, ist dafürmeist aus-
reichend.

BayWa AG, Baustoffe
Schlachthofstraße 8
95213 Münchberg
Telefon 09251 9933-0
www.baywa.de

BayWa

Umbau, Ausbau
und Sanierung.
Wir beraten und liefern.

Auto und Zweirad

Reichel

Vom Fachmann gekauft und fachgerecht betreut
Zweiräder

112
JAHRE

K. u. Gg. Reichel OHG | Egerstraße 9
95482 Gefrees

Autohaus: 09254/9315-0
Zweiradhaus: 09254/9315-17

Fax: 09254/9315-10
E-Mail: info@reichel-autohaus.de

reichel-zweirad@gmx.de
Internet: www.reichel-zweirad.de

Unseren verehrten Kunden, Freunden und Bekannten
danken wir für die Verbundenheit und wünschen Ihnen

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!



Notdienste und wichtige Rufnummern

Ärztlicher Bereitschaftsdienst - Tel. 116117,
www.116117info.de
Gehfähige müssen ins DOK-Haus, Spinnereistr.
5b, 95445 Bayreuth (gegenüber Media-Markt).
Mo. – Fr. 19 – 21 Uhr, Sa.,So., Feiertage 9 – 12
Uhr und 18 – 21 Uhr, Tel. 0921/1500019,
www.dokhaus.de
Ärzte in Gefrees
Allgemeinmedizin und praktische Ärzte
– Dr. Jan Berkowicz und Petra Reis-Berkowicz,
Hauptstr. 71, 95482 Gefrees, Telefon: 09254/
7117
– Dr. Manfred Giebel, Hauptstr. 53, 95482 Ge-
frees, Telefon: 09254/8118
– Dr. Sonja Giebel, Bayreuther Straße. 9, 95482
Gefrees, Telefon 09254/3269111
– Dr. Andreas Kreutzer, Hauptstr. 42, 95482 Ge-
frees, Telefon: 09254/8338
Tierarzt
– Dr. Nadja Brey, Hauptstraße 80, 95482 Ge-
frees, Telefon: 09254/961177
Zahnärzte
– Dr. Bernd Bittel, Hauptstr. 78, 95482 Gefrees,
Telefon: 09254/324
– Dr. Frank Wolfrum, Neuenreuther Str. 19,
95482 Gefrees, Telefon: 09254/91313
RotesKreuz UNDFeuerwehr– Telefonnummer 112
– Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach– 112
Über die ILS werden angefordert: Rettungswa-
gen, Notarztwagen, Rettungshubschrauber,
Krankentransport
Feuerwehr– Notruf: 112
– Integrierte Leitstelle Bayreuth /Kulmbach ILS
– Telefon: 0921/79321-200
– Freiwillige Feuerwehr Bayreuth, An der Feuer-
wache 4, 95445 Bayreuth
– Freiwillige Feuerwehr Gefrees, 1. Komman-
dant Manfred Horn, Telefon: 0171/8986436
Polizei – Notruf: 110
– Schreibtelefon Notruf: 0921/1294
– Polizeipräsidium Oberfranken, Ludwig-Tho-
ma-Str. 4, 95447 Bayreuth, Telefon: 0921/5060
– Polizeidirektion Bayreuth, Werner-Siemens-
Str. 9, 95444 Bayreuth, Telefon: 0921/5060
– Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt, Werner-Sie-
mens-Str. 9, 95444 Bayreuth, Telefon: 0921/
53030

– Polizeiinspektion Bayreuth-Land, Ludwig-Tho-
ma-Str. 4, 95447 Bayreuth, Telefon: 0921/5060
– Verkehrspolizeiinspektion, Oberkonnersreut-
herstr. 26, 95448 Bayreuth, Telefon: 0921/
5060
– Kriminalpolizeiinspektion, Ludwig-Thoma-Str.
6, 95447 Bayreuth, Telefon: 0921/5060
Apotheken in Gefrees
– Johannes Apotheke, Hauptstr. 42, 95482 Ge-
frees, Telefon: 09254/91316, kostenloses Ser-
vicetelefon 0800/9131619
– Stadtapotheke, Hauptstr. 71, 95482 Gefrees,
Telefon: 09254/9720
Avalon – Verein gegen sexuelle Gewalt: Telefon:
0921/512525
Frauenhaus Bayreuth: Telefon: 0921/21116
Aidsberatung (9 – 12 Uhr): Telefon: 0921/82500
Telefonseelsorge – Evangelisch – kostenloses
Service-Telefon: 0800/1110111
Telefonseelsorge – Katholisch – kostenloses Ser-
vice-Telefon: 0800/1110222
Kinder- und Jugendtelefon – kostenloses Ser-
vice-Telefon 0800/1110333
Elterntelefon – kostenloses Service-Telefon
0800/1110550
Pflegedienst – Zentrale Diakoniestation Bad Ber-
neck: Telefon 09273/575100 oder Achtung
neue Handynummer: 0151/14256653
Senivita Sozialstation St. Johannis, Gefrees: Tel.:
0173/3969431
Hospizverein – Hilfe bei Schwerstkranken und Ster-
benden: Telefon: 0921/22055
Giftnotruf: Telefon: 089/19240
Schuldner- und Insolvenzberatung – Beratungs-
stelle Bayreuth: Caritasverband Bayreuth e.V.,
Bürgerreuther Straße 9, 95444 Bayreuth, Tel.:
0921/7890221, Tel.: 0921/84088
Der 24-Stunden-Notservice des TBG Umwelt
Die Notfallnummer bei Umweltschäden im
Landkreis Bayreuth – Telefon 0921 /9305-242
bei: Öl- oder Chemieunfällen, Gefahrguttrans-
portunfällen, (drohenden) Wasserverunreini-
gungen, Stoffen mit Brand- bzw. Explosionsge-
fahr, Straßen- und Kanalreinigung.
Bundespolizei:
bei Notfällen an Bahnanlagen, Flughäfen und
Grenzübergängen - Telefon: 01805/234566
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Volkshochschule Gefrees

Schafkopfen oder Mucken – Aufbaukurs
Beginn: Mittwoch, 11.01.2017 · 18:00 – 19:30 Uhr · 8 Abende à 2 UE
· Künneth-Palais · Gebühr: 20 €· Leitung: Klaus Kodisch · (mind. 4
Teilnehmer – max. 16 Teilnehmer).
Der Kurs ist für alle gedacht, die nach dem Anfängerkurs ihr Können
vertiefen wollen oder bei denen das letzte Schafkopfen schon längere
Zeit her ist und die deswegen eine Auffrischung suchen. Im Fortge-
schrittenenkurs erfahren bzw. „erspielen“ Sie sich weitere Besonder-
heiten und Taktiken des Schafkopfspiels.

Anmeldungen im Rathaus, Zimmer 21 oder im Internet:
www.gefrees.de

Allen Kunden
und Geschäftsfreunden

danken wir
für das entgegengebrachte

Vertrauen und für die angenehme
Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

iiii

e

Familie Günter Dick

Wieder großer

Christbaumverkauf
jeweils Freitag und

Samstag, den 10./11.
sowie

17./18. Dezember 2016

am

in der Witzleshofener Straße 1
in Gefrees

Aus eigener Christbaumkultur,
geschnitten nach der Mondphase,

bieten wir in bester Qualität:

Nordmanntannen, Blaufichten, Fichten
und Schwarzkiefern

Auf Ihren Besuch freut sich
Reiner Schüßler, Am Sommeracker 4,
95367 Trebgast, Telefon 0 92 27/63 90



Was, wann, wo?
TERMINE UND NACHRICHTEN

Alle Terminankündigungen für die nachfol-
gende Rubrik – „Termine und Nachrichten
Was, Wann, Wo ?“ – können in Zukunft nur
noch dann veröffentlicht werden, wenn sie
bis spätestens zum 20. des Vormonats
schriftlich im Rathaus, Zimmer 21, oder per E-
Mail an: uwe.koehler@gefrees.bayern.de
oder poststelle@gefrees.bayern.de über-
sandt werden. Dies gilt vor allem für kurzfris-
tige Terminänderungen.
Bitte verwenden Sie auch die Ihnen zuge-
sandten Vordrucke ! Lesen Sie hierzu auch die
Hinweise unter „Veröffentlichungen im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Stadt Gefrees“ !
Telefonische Terminansagen können leider
nicht mehr entgegengenommen werden !

Gefrees

Volkstanzgruppe. Am Donnerstag, 1. Dezember
2016, Plätzchen backen mit der Kindergruppe.
Fichtelgebirgsverein. Am Sonntag, 4. Dezem-
ber 2016, Über Bechertshöfen zur Eisenbahn-
brücke. Wanderführer: Peter Hottaß. Treff: 13
Uhr Möbel Pilipp.
Am Sonntag, 11. Dezember 2016, Jahresab-
schlusswanderung. Treff: 10 Uhr St.-Johannis-
Kirche.
1. FC Gefrees. Am Sonntag, 4. Dezember 2016,
Weihnachtsfeier Ehrenmitglieder um 14 Uhr,
Sportheim FC.
Am Samstag, 10. Dezember 2016, Weihnachts-
feier in Metzlersreuth, Gasthaus Jahreis.
Evang. Luth. Kirchengemeinde. Am Sonntag,
4. Dezember 2016, Adventskonzert, St. Johan-
nis Kirche, 19 Uhr.
Am Samstag, 10. Dezember 2016, Gottesdienst
mit Abendmahl, SeniVita, Bayreuther Straße,
16 Uhr.
Am Samstag, 24. Dezember 2016, Familiengot-
tesdienst, St. Johanniskirche, 15 Uhr.
Am Samstag, 24. Dezember 2016, Christmette,
St. Johanniskirche, 17 Uhr.
Am Samstag, 24. Dezember 2016, Christvesper,
St. Johanniskirche, 22 Uhr.

VdK Gefrees/Streitau. Am Samstag, 10. De-
zember 2016, Vorweihnachtliche Feier im
Volkshaus. Beginn um 14 Uhr. Alle Mitglieder
und deren Partner sind herzlich eingeladen.
Kaninchenzuchtverein Gefrees. Am Samstag,
10. Dezember 2016, Monatsversammlung mit
Ausschussversammlung im Vereinslokal der Ka-
ninchenzüchter um 19 Uhr.
CVJM Gefrees-Streitau. Am Sonntag, 11. De-
zember 2016, Adventskaffeetrinken für alle
Freunde und Mitglieder, Haus der Begegnung,
Schulstr. 18, 14 – 17 Uhr.

Kornbach

Kornbach 700 Jahre. Kornbach feiert 2017 seine
erste urkundliche Erwähnungvor 700 Jahren.
Hierzu erscheint ein Jubiläumsheft „700 Jahre Korn-
bach– Siedlung amHöllpaß“
Die Redaktion des Heftes würde sich freuen, wenn
aus der Bevölkerung historische Bilder und Beiträge

zurVerfügunggestelltwerden.
Die Beiträge können im GasthofKornbachtal abgege-
benwerden.
FFW Kornbach. Am Sonntag, 11. Dezember 2016, 3.
Advent, Adventskonzert am Feuerwehrhaus, um 19
Uhr.

Lützenreuth

FröhlicheForelle. AmSamstag, 10. Dezember 2016,
Weihnachtsfeier Jugend.
Am Samstag, 10. Dezember 2016, Weihnachtsfeier
Erwachsene, Gaststätte Zapp, Gefrees, 19 Uhr.
AmDienstag, 3. Januar 2017, Brauereibesichtigung.

Metzlersreuth

Dorfgemeinschaft Metzlersreuth. Am Sonn-
tag, 18. Dezember 2016, Adventssingen am
Dorfplatz, ab 18 Uhr.
FFW Metzlersreuth. Am Donnerstag, 5. Januar
2017, Jahreshauptversammlung, im Gasthaus
Jahreis, 20 Uhr

Stein

Pflegeheim „Ruhesitz Stein“, Stein 18, 95482 Ge-
frees.Wir sind eine vollstationäre Pflegeeinrichtung
mit 27 Plätzen, mit dem erweiterten Angebot der
eingestreuten Kurzzeit- und Verhinderungspflege,
sowie eingestreuter Tagespflege.
Wir sind täglichvon8.00bis16.00telefonischunter
09273/8606 zu erreichen, damit sie einen Bera-
tungstermin vereinbaren können; Gäste und Interes-
sierte sind jederzeitwillkommen, umsich einen Ein-
druck von unsererAtmosphäre zuverschaffen.

Streitau

TSV Streitau. Am Samstag, 10. Dezember 2016,
Weihnachtsfeier.
Gesangverein Streitau. Am Sonntag, 4. De-
zember 2016, Adventsgottesdienst, Gemeinde-
haus, 14 Uhr.
Am Sonntag, 4. Dezember 2016, Weihnachts-
konzert Weißenstadt/Wirsberg, 18 Uhr.
Am Freitag, 9. Dezember, GP Weihnachtskon-
zert in der Johanniskirche Gefrees, mit Konzert-
chor, Kammerchor und Jugendchor, um 18:30
Uhr.
Am Sonntag, 11. Dezember 2016, Weihnachts-
konzert St.-Georgs-Kirche, 17 Uhr.
Am Sonntag, 11. Dezember 2016, Weihnachts-
konzert St.-Johanniskirche, 19 Uhr.
Am Samstag, 17. Dezember 2016, Weihnachts-
feier.
Am Sonntag, 18. Dezember 2016, Weihnachts-
konzert in der Päpstlichen Basilika Marienwei-
her, 17 Uhr.
Am Samstag, 24. Dezember 2016, Christmette,
Kirche Streitau, 17 Uhr.
Dorfgemeinschaft Streitau. Am Samstag, 17.
Dezember 2016, Dorfweihnacht (Kirche), 16:30
Uhr.
Fortsetzung Termine und Nachrichten auf Seite 11
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Hat Ihre Versicherung den Beitrag
erhöht? Dann können Sie Ihre Auto-
versicherung noch bis zu einem
Monat nach Erhalt der Rechnung
kündigen.

Wechseln Sie am besten direkt zur
HUK-COBURG. Es lohnt sich für Sie.

Mit uns fahren Sie günstiger:
• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Sonderkündigungsrecht –
jetzt noch wechseln!
Zum Kfz-Versicherer
mit dem fairsten Preis

Vertrauensmann
Günther Pscherer
Tel. 09254 5659724
guenther.pscherer@HUKvm.de
Freiherr-vom-Stein-Str. 7
95482 Gefrees
Termin nach Vereinbarung



Abwasserabgabe für Kleineinleiter
für das Jahr 2016;
Befreiungsanträge

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist für jede Kleineinlei-
tung jährlich eine Abgabe (derzeit 17,785Euro proPerson) zu
entrichten. Von der Abgabe befreit sind Anwesen, die in eine
ordnungsgemäße Abwasseranlage (mechanische und biologi-
sche Reinigungsstufe) einleiten und für die seit dem Jahr
2015 mindestens 1 x eine Schlammbeseitigung durchgeführt
wurde, oder wenn im Wartungsbericht vermerkt ist, dass
eine Schlammbeseitigung nicht notwendig ist. Als Nachweis
einer ordnungsgemäßen Entsorgung gilt die Rechnung einer
Entsorgungsfirma oder das Wartungsprotokoll. Die Rechnung
beziehungsweise das Wartungsprotokoll sind bis spätestens
20. Januar 2017 im Rathaus, Zimmer 13 abzugeben.
Stadt Gefrees
Harald Schlegel, 1. Bürgermeister

Buspendel zur Lohengrin-Therme

Jeden 1. Mittwoch im Monat fährt von Gefrees ein Bus in die
Lohengrin-Therme nach Bayreuth. Die Hinfahrt in Gefrees ab
der Sankt-Johannis-Kirche ist um 10 Uhr. Die Rückfahrt ab
Lohengrin-Therme ist um 14 Uhr. Bus und Eintritt ins Bad
kosten zusammen 13,50 Euro. Im Monat Dezember fährt der
Bus am07. Dezember 2016.

Fortsetzung von Seite 10

Schützen Streitau. Am Samstag, 3. De-
zember 2016, Weihnachtsfeier, Gasthaus
Nüssel.
Kirchengemeinde Streitau. Am Sonntag,
4. Dezember 2016, Gemeindenachmittag
zum 2. Advent, Gemeindehaus.

Witzleshofen

Zimmerstutzen u. Schützenverein. Jeden
Montag von 17 bis 20 Uhr Übungsschie-

ßen im Schützenheim. Gäste sind jeder-
zeit willkommen.

Hinweis an die Vereine und Verbände in
und um Gefrees:
Momentan aktualisieren wir die Vereins-
liste auf unserer Internetseite
(http://www.gefrees.de/buerger/einrich-
tungen/vereinsliste.html).
Wir bitten alle Vereinsvorstände und/oder
Verantwortlichen, den für Sie zutreffen-
den Verein zu kontrollieren und uns even-
tuelle Änderungen umgehend mitzuteilen.
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Waldgasthof zertifiziert
Hohe Auszeichnung für den Waldgasthof Schweinsbach. Die gastronomische Einrich-
tung im gleichnamigen Ortsteil von Gefrees erhielt das Qualitätssiegel „Landerlebnisrei-
sen Bayern“. Die Übergabe des Qualitätssiegels nahm Amtschef Hubert Bittlmayer in
Vertretung des Bayerischen Landwirtschaftsministers Helmut Brunner im Bayerischen
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München vor. Landes-
weit haben sich mehr als 60 Betriebe und gastronomische Einrichtungen nach den Qua-
litätskriterien des Vereins Landerlebnisreisen Bayern zertifizieren lassen. Sie wollen da-
mit den hohen Standard ihrer touristischen Angebote deutlich machen. Das Zertifikat
steht auch für eine hohe Qualität imBusreisetourismus unter demMotto „Schau mit uns

ins BauernLand!“ Ruhe und Erholung finden
die Gäste in der Landidylle des Waldgasthofes
Schweinsbach. Das Haus bietet alles für einen
entspannten und erholsamen Urlaub: Brotzei-
ten und Kuchen/ Torten aus eigener Herstel-
lung, Hofrundgang auf dem Weiler Schweins-
bach, wo Kühe, Schweine und Karpfen sich
tummeln, Kulinarik aus prämierter fränkischer
KücheundWild ausheimischer Jagd. Foto links:
Elisabeth Stiglmaier (links), 1. Vorsitzende
Landerlebnisreisen Bayern e.V., übergab mit
Amtschef Hubert Bittlmayer (rechts) an Ger-
hard Bauer die Urkunde für die Zertifizierung.

Amtliches Mitteilungsblatt der

STADT GEFREES
Kostenlose Verteilung an

alle Haushalte
Herausgeber: Stadt Gefrees,
Hauptstraße 22, Telefon 9630

Herstellung und Druck:
Frankenpost Verlag GmbH,
Poststraße 9/11, 95028 Hof

Telefon: 09281/816-0
Verantwortlich für den amtlichen Teil:

Bürgermeister Harald Schlegel
Redaktion: Gerd Emich

Verantwortlich für Anzeigen:
Stefan Sailer

Vermarktung/Anzeigen:
HCS-Medienwerk GmbH,
Regionalteam Münchberg,

Bahnhofstraße 2, 95213 Münchberg,
Tel. 09251/995464

Zustellung: Stadt Gefrees
Erscheinungsweise:

jeweils am ersten Dienstag im Monat
Anzeigenpreisliste Nr. 47 vom

1.7.2016; Ergänzungspreisliste zum
Anzeigentarif Nr. 55 der Frankenpost.
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz
nichts anderes vorsieht, der Sitz des
Verlages; auch für das Mahnverfahren
sowie für den Fall, dass der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt des
Auftraggebers im Zeitpunkt der
Klage-Erhebung bekannt ist,
ist als Gerichtsstand der Sitz
des Verlages vereinbart.

Master of ArtsMaster of Arts
Gesundheits- und Sozialmanagement
95482 Gefrees, Hauptstraße 67
0171/4360039 oder 09254/1701
www.weber-ergotherapie.de

Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Gesundheit geht,
in Wunsiedel - Marktredwitz - Gefrees

Ergotherapie Daniela Weber

Vielen Dank für das schönste Geschenk,
das Sie uns machen konnten:
Ihr Vertrauen in uns !Ihr Vertrauen in uns !

Christbaumverkauf
in

Witzleshofen am Anger
am

10. Dezember, ab 13.00 Uhr

Große Bäume über 2,50 m bitte vorbestellen!
Bei Julian Kießling 0173/5444179

C f

Ein frohes Fest und
ein gutes neues Jahr 2017

Wir danken unseren Kunden
für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen
Ihnen und Ihrer Familie
besinnliche Feiertage

und ein gesundes
neues Jahr.

Ihre Floristinnen
Susanne Jäger und

Uschi Schwab

wünscht frohe weihnachten

Inhaberin: Susanne Jäger · Hauptstraße 38 · 95482 Gefrees
Tel. 09254 - 953195 · Fax 09254 - 961072
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Turnverein sucht
alte Instrumente

Für Dekorationszwecke im Volkshaus
sucht der TV Gefrees alte Instrumente
wie Geigen, Gitarren und Zittern. Wer
solche Instrumente hat und diese abge-
ben möchte, kann sich an Werner Ha-
berstumpf unter Telefon 09254/1448
wenden.

Abfuhrplan für Restmüll-,
Bio- und Papiertonnen

Sie können den Abfuhrkalender für
das Jahr 2017 auch als PDF-Datei he-
runterladen:
https://www.landkreis-bayreuth.de/
Buergerservice/Umwelt/Abfallwirtsc
haft/Abfuhrkalenderab01012017.asp
x
Der Kalender enthält die Termine für
die Restmüll-, Bio- und Papiertonne
ab 01.01.2017. Terminverschiebun-
gen wegen Feiertagen sind bereits be-
rücksichtigt.
Die Auswahl erfolgt in zwei Schritten.
Wählen Sie zuerst den Ort, dann den
Ortsteil bzw. in größeren Orten die
Straße aus.
Hinweis:
Falls Sie Probleme bei der Anzeige des
Abfuhrkalenders haben, können Sie
diesen unter folgendem Link auch di-
rekt aufrufen:
https://www.p-42.net/cal/bay/index.
php
Abfuhrtermine für Restmülltonnen:
Restmülltonnen im Dezember 2016:
am 9. und 23. Dezember.
Restmülltonnen im Januar 2017: am
7. und 20. Januar.
Abfuhrtermine für Biotonnen:
Biomülltonnen im Dezember 2016:
am 5. und 19. Dezember.
Biomülltonnen im Januar 2017: am
2., 16. und 30. Januar.

Abfuhrtermine für Papiermüllton-
nen:
Für folgende Ortsteile: Ackermanns-
hof – Böseneck – Entenmühle – Gott-
mannsberg – Grünhügel – Grünstein
– Hämmerlas – Haidlas – Hermers-
reuth – Kesselberg (hinterer) – Kessel-
berg (vorderer) – Knopfhammer –
Kornbach – Lützenreuth – Metzlers-
reuth – Meyerhof – Schamlesberg –
Schweinsbach – Stein.
Termine Papier 1:
Papiermülltonnen im Dezember
2016: am 27. Dezember.
Papiermülltonnen im Januar 2017:
am 23. Januar.
Abfuhrtermine für Papiermüllton-
nen:
Für folgende Ortsteile: Bechertshöfen
– Bucheck – Falls – Hinterbug – Höflas
– Hollenreuth – Hutschenreuth – Kas-
tenmühle – Kirschbaum – Lübnitz –
Mittelbug – Neubau – Neuenreuth –
Oberbug – Oberneuenreuth – Petzet –
Sand – Streitau – Streitauer Mühle –
Unterbug – Wagnerseinzel – Witzles-
hofen – Wundenbach – Zettlitz und
Gefrees (Stadt).
Termine Papier 2:
Papiermülltonnen im Dezember
2016: am 2. und 28. Dezember.
Papiermülltonnen im Januar 2017:
am 24. Januar.

Bauaufträge vergeben

Im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung vergab das
Gremium noch zwei Aufträge. Das Hofheimer Unter-
nehmen MSRplan wird für sechs der insgesamt zehn
Gefreeser Regenüberlaufbecken den Einbau von Mess-
einrichtungen planen. Das Wasserwirtschaftsamt hat
dies der Stadt zur Auflage gemacht und ihr eine Frist
bis Ende dieses Jahres gesetzt. Die Kosten für den Ein-
bau der Gerätewerden auf gut 50000Eurogeschätzt.
Die einheimische Firma Bauer wird außerdem das seit
vielen Monaten beschädigte Tor des Friedhofs in Strei-
tau komplett ersetzen.

Wichtige Hinweise zu den Müllgefäßen

Betrifft Neu-, Um-, Ab- oder Schadensmeldungen für
Müllgefäße sowie Austausch!
Alle Neu-, Um-, Ab- oder Schadensmeldungen, die bis zum
20. einesMonats im Landratsamt Bayreuth eingehen,wer-
den zumnächstenMonatswechsel berücksichtigt.
Für all diese Meldungen gibt es entsprechendeFormulare,
die Sie imRathaus, Zimmer 21 erhalten.Wichtig: Alle For-

mularemüssenvomGrundstückseigentümer unterschrie-
benwerden.
DieAuslieferung oder Abholung derMüllgefäße erfolgt im-
mer zumMonatswechsel, imZeitraumvomviertletzten
Werktag desVormonats bis zum7. Tag desFolgemonats.
Eine genauere Angabe desTermins ist leider aus logisti-
schenGründen nichtmöglich.Während dieses Zeitraums

müssen dieMülltonnen, die abgeholtwerden sollen, sicht-
bar und zugänglich bereitgestelltwerden.
BeschädigteMüllgefäßemeldenSie bitte umgehend tele-
fonisch oder schriftlich imRathaus, Zimmer 21, Tel.
09254-96312. Ausgebrannte oder gestohlene Gefäßewer-
den demGrundstückseigentümer von der Entsorgungsfir-
ma inRechnunggestellt.

Unserer verehrten Kundschaft, allen Freunden
und Bekannten wünschen wir

frohe Weihnachten und
ein gesegnetes neues Jahr.

Autohaus Robert Fischer
Bayreuther Straße 10a, 95482 Gefrees
Telefon 09254/953510

Ihr FIAT-Partner
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Veröffentlichungen im Amtlichen
Mitteilungsblatt der Stadt Gefrees

Das Amtliche Mitteilungsblatt der
Stadt Gefrees ist ein Bekanntma-
chungsorgan der Frankenpost im
Auftrag der Stadt Gefrees.

Die Stadt Gefrees hat ein bevorzug-
tes Recht, alle amtlichen Bekannt-
machungen – vorrangig – in diesem
Amtlichen Mitteilungsblatt zu ver-
öffentlichen.

Vereinsnachrichten – zum Beispiel:
Werbeanzeigen, Inserate, Berichte,
Ehrungen, größere Ankündigungen,
Rückblicke und Festprogramme usw.
– sind keine amtlichen Bekanntma-
chungen!

Terminankündigungen der Vereine:

Alle ortsansässigen Vereine und Ver-
bände können ihre Terminankündi-
gungen in der Rubrik „Termine und
Nachrichten – Was, wann, wo?“ be-
kannt geben. Grundsätzlich werden
von der Stadt Gefrees „nur“ Vereins-
termine in dieser Rubrik veröffent-
licht.
Hier ein Beispiel aus der Vergangen-
heit:
Historisches Forum. Am Samstag,

29.11.2008, ab 19 Uhr, Bilderpräsen-
tation über „Die Geschichte der Ei-
senbahn in Gefrees“ im Volkshaus.
Solche Einträge sind kostenlos!

Bitte alle Terminankündigungen der
Vereine schriftlich im Rathaus, Zim-
mer 21 oder per Email an:
Uwe Köhler (Email:
uwe.koehler@gefrees.bayern.de)
abgeben. Telefonische Terminansa-
gen können leider nicht mehr ent-
gegengenommen werden.

Redaktionelle Bekanntmachungen:

Hier unterscheiden Sie bitte wie
folgt:
Für die Annahme von Werbung, An-
zeigen und Inserate für die Münch-
berg-Helmbrechtser-Tageszeitung
und für das Amtliche Mitteilungs-
blatt der Stadt Gefrees ist:
Jessica und Jürgen Wolfrum, Ell-
rodtstr. 16, 95482 Gefrees, Tel.
09254-7153 oder Handy 0171-
7921767 oder Email:
j.wolfrum@t-online.de zuständig.
Oder wenden Sie sich direkt an die
Frankenpost Hof, Tel. 09281-8160.
Werbung, Anzeigen und Inserate

sind kostenpflichtig.

Für die Annahme von Vereinsnach-
richten jeglicher Art, wie z. B. Be-
richte, Ehrungen, größere Ankündi-
gungen, Rückblicke und Festpro-
gramme usw. sind:
Heinz Wolfrum, Gefrees (Email: zei-
tungsheinz@t-online.de) und
Gerd Emich, Kulmbach (Email:
gerd.emich.extern@frankenpost.de)
zuständig.
Bitte die Beiträge nur schriftlich per
Email zusenden!

Achtung: Das Amtliche Mitteilungs-
blatt der Stadt Gefrees erscheint im-
mer am ersten Dienstag im Monat.
Nach dem letzten Annahmetag (20.
des Vormonats) werden keine Ter-
minankündigungen der Vereine und
auch keine redaktionellen Bekannt-
machungen mehr angenommen!
Wenn der 20. des Vormonats auf ein
Wochenende fällt, gilt der nächste
Werktag!

Vielen Dank.

Harald Schlegel,
1. Bürgermeister

Aus dem
Stadtrat

Mittelzentrum – Schlegel
sieht positive Entwicklung
Die Stadt wird keine eigene Stel-
lungnahme zum Entwurf der
Staatsregierung für den neuen
Landesentwicklungsplan (LEP)
formulieren. „Unsere wichtigste
Forderung, dass Gefrees zum Mit-
telzentrum hochgestuft wird, ist
in die Pläne aufgenommen wor-
den. Das ist eine sehr positive
Entwicklung“, betonte Bürger-
meister Harald Schlegel. Dass
Gefrees künftig gemeinsam mit
Bad Berneck und Himmelkron
Mittelzentrum sei, habe gewisse
Vorteile: „Wir habenzumBeispiel
dann nicht mehr so große Proble-
me bei der Ansiedlung von Ver-
brauchermärkten, weil größere
Verkaufsflächen möglich sind.“
Bedenken im Stadtrat, man sei
im Verbund mit den Nachbarge-
meinden nicht mehr „Herr im ei-
genen Hause“, versuchte Schle-
gel zu entkräften. Sinnvoll seien
aber Absprachen mit seinen Bür-
germeister-Kollegen bei den Pla-
nungen. Nicht jede der drei Kom-
munen müsse alles haben, was
zur Daseinsvorsorge notwendig
ist, beispielsweise eine
Realschule. gem

Schutz und Sicherheit für
Haus und Wohnung

Die Zahl der Einbrüche steigt
seit Jahren kontinuierlich, wo-
bei die Täter immer mehr auf-
rüsten, während die meisten
Bürger sich mit veralteter Si-
cherheitstechnik zufrieden ge-
ben. Die Schwachstellen an
Häusern und Wohnungen sind
dabei stets dieselben. Bei sol-
chen Einbrüchen gelangen die
Täter meist über Balkon- und
Terrassentüren in Wohnung
und Haus. Aber auch der Zu-
gang über ein Fenster wird von
Einbrechern gerne genutzt. Nur
sehr wenige Einbrüche werden
über den Zugang der Haustür
erfolgen, da diese meist sehr si-
cher gestaltet ist. Sind aller-
dings die Nebeneingangstüren
und die Kellertüren ebenfalls
entsprechend sicher ausgestat-
tet? Ein Einbruch in das Heim
bedeutet für viele Menschen ei-
nen Schock. Dabei macht den
Betroffenen die Verletzung der
Privatsphäre und das verloren
gegangene Sicherheitsgefühl
häufig mehr zu schaffen als der

rein materielle Schaden.
Bereits durch eigenes Verhal-

ten lassen sich Einbrüche ver-
hindern – nämlich dadurch,
dass man es dem Einbrecher
nicht zu leicht macht oder ihm
gar besondere Tatgelegenheiten
durch fahrlässiges Handeln bie-
tet. Nicht abgeschlossene, also
lediglich zugezogene Türen so-
wie gekippte oder offen stehen-
de Fenster oder Terrassentüren
sind regelrechte Einladungen
für Einbrecher. Ebenso sind dies
Abwesenheitsnotizen am Brief-
kasten für den Post- oder Paket-
zusteller, überquellende Brief-
kästen oder auch entsprechen-
de Ansagen auf dem Anrufbe-
antworter.

Ein effektiver Einbruchschutz
muss dabei noch nicht einmal
sehr teuer sein. Oft kann man
schon mit einigen wenigen
Mittel den Einbrechern das Le-
ben schwer machen. Denn je
länger der Einbrecher zum Öff-
nen braucht, desto eher lässt
dieser davon ab. Aus diesem

Grund lädt der SPD-Ortsverein
Gefrees in Zusammenarbeit mit
dem VdK Gefrees/Streitau zu ei-
ner Informationsveranstaltung
zu diesem Thema ein. Sie findet
am Donnerstag, 8. Dezember,
um 19 Uhr, im Künneth Palais,
Hauptstr. 11, statt. Als fachkun-
diger Referent steht Herr Krimi-
nalhauptkommissar Rainer Pe-
terson, Kriminalpolizeiliche Be-
ratungsstellen in Oberfranken,
zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos. Alle Inte-
ressierten sind herzlich will-
kommen.

Fachkundige Beratung gibt es
neben diesem Vortrag auch di-
rekt unter folgender Adresse:
Kriminalpolizeiliche Beratungs-
stelle in Oberfranken –– Krimi-
nalhauptkommissar Rainer Pe-
terson
Friedrichstr. 14, 95444 Bayreuth
Telefon: 0921-5062500
E-Mail: kripo-beratungsstelle-
bay- reuth@polizei.bayern.de

Gesangverein ehrt Sängerinnen
Der Gesangverein Gefrees hat in Metzlersreuth zwei
verdiente Sängerinnen geehrt. Susanne Benker, die
stellvertretende Vorsitzende des Gesangvereins,
singt seit 10 Jahren im Chor. Vorstand Andreas Rein-
lein überreichte ihr dieAnstecknadelnundDankesur-
kunden desVereins und des Fränkischen Sängerbun-
des. Sie bringe immer wieder neue Ideen für die Ge-
staltung des Vereinslebens ein und unterstütze den
Vorstandbei derVereinsführung verantwortungsvoll.
Für 40 Jahre aktives Singen im Chor wurde Loni Lie-
big mit Dankesurkunde und Goldener Anstecknadel
des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet. Auch
sie sei eine wichtige Stütze im Chor und war unter
anderemauchals stellvertretendeVorsitzendeeinge-
setzt. UnserBild zeigt von links Chorleiterin Christel-
Scholz-Engel, Susanne Benker, Loni Liebig und Ver-
einsvorsitzenden Andreas Reinlein.
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Rathaus

Die Öffnungszeiten
des Rathauses sind:

Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr
sowie Montag bis Mittwoch von 13.30
bis 15.30 Uhr und Donnerstag von
13.30 bis 17.30Uhr.
Achtung: Am Montag, dem 5.9.2016,
und amDienstag, dem6.9.2016, sowie
am Mittwoch, dem 21.9.2016, und am
Donnerstag, dem 22.9.2016, bleibt die
Kasse wegen EDV-Umstellung ge-
schlossen!

DasTelefonverzeichnis der
Stadt Gefrees und ihrer Einrichtungen

Informationen rund um die Stadt

Rathaus
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 12
Uhr, Montag bis Mittwoch von 13:30
Uhr bis 15:30 Uhr, Donnerstag von
13:30 Uhr – 17:30 Uhr

Bürgermeistersprechstunde

Für persönliche Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger ist 1. Bürgermeister Ha-
rald Schlegel jeden Dienstag von 15
Uhr bis 17 Uhr zu sprechen (außer bei
unaufschiebbaren Dienstgeschäften).
Nach vorheriger telefonischer Abspra-
che kann jederzeit auch ein Termin au-
ßerhalb dieser Zeiten vereinbart wer-
den.

Landratsamt Bayreuth
Anschrift: Markgrafenallee 5, 95448
Bayreuth
Öffnungszeiten des Landratsamtes:
Mo.-Di. 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr,
Mi. 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
Do. 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr,
Fr. 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Hallenbad
Öffnungszeiten Hallenbad:
Dienstag von 17 bis 21 Uhr. Mittwoch von
17 bis 20 Uhr. Donnerstag (Warmbadetag)
von 17 bis 21 Uhr. Freitag von 17 bis 20
Uhr. Samstag von 10 bis 14 Uhr. Sonntag
und Montag bleibt das Hallenbad ge-
schlossen.

Sauna
Öffnungszeiten Sauna:
Dienstag (Frauensauna) von 17 bis 21 Uhr.
Freitag (Herrensauna) von 17 bis 20 Uhr.
Sauna am Samstag auf Anfrage. Telefon
09254/508.

Stadtbücherei
Öffnungszeiten: Dienstag von 14 Uhr bis
17 Uhr
Donnerstag von 15 Uhr bis 18 Uhr
Die Stadtbücherei ist immer am 2. Samstag
im Monat geöffnet!
Im Dezember ist die Stadtbücherei amSams-
tag, 10.12.2016 von10 Uhrbis 12 Uhr geöff-
net.

Defekte Laterne –
was ist zu tun?

Bitte notierenSie sich die Nummer, die
amMast der Straßenlaterne angebracht
ist. Dann imRathaus, Telefon09254-
96317, anrufen und den Standort und die
Nummer der Laterne durchgeben.Wir
verständigen dann die BayernwerkAG,
damit der Schaden behobenwerden
kann.

Hinweise zum Anruf–Linien–
Taxi – ALT

Sämtliche Fahrpläne und Ver-
bindungen mit dem Anruf-Li-
nien-Taxi erhalten Sie im Rat-
haus, Zimmer 21.
Die Pläne können Sie auch im
Internet unter:
http://www.gefrees.de/gaeste/
fahrplaene.html downloaden.

Die Ausgabe des Amtlichen
Mitteilungsblattes der Stadt
Gefrees mit den Fahrplänen
können Sie ebenfalls downloa-
den unter
http://www.gefrees.de/buerge
r/amtl-mitteilungsblatt.html

So einfach funktioniert das
Anruf-Linien-Taxi

1. Fahrtwunsch mindesten 60
Minuten vor der angegebenen
Abfahrtszeit unter der imFahr-
plan angegebenen Telefon-
nummermitteilen.
2. Name, Telefonnummer,

Einstiegshaltestelle und Fahr-
gastanzahl verbindlich ange-
ben!
3. Rechtzeitig zur angegebe-

nen Abfahrtszeit an der Halte-
stelle sein!

Fahrpreis:
VGN-Tarif –
Alle für die Strecke gültigen
VGN-Fahrausweise werden an-
erkannt!



15

Nutzfeuer anmelden !

Betreiber von Nutzfeuern, wie zum
Beispiel:

Feuerwerk
Festfeuer
Johannisfeuer
Nutzfeuer
Reisigfeuer (Laubfeuer)
Kamin ausbrennen,
müssen die Feuer vor dem Abbrennen

zeitnah (spätestens am Vortag), während
der allgemeinen Rathausöffnungszeiten,
telefonisch unter der Nummer 09254-9630
oder persönlich im Rathaus, Zimmer 21, an-
melden.

Folgende Daten des Feuerbetreibers
müssen dabei angegebenwerden:

Name
Vorname
Straße, Nr.
Postleitzahl
Ort
Telefon– Handy bevorzugt (Die ständige

Erreichbarkeit des Feuerbetreibers via
Telefon muss während der Abbrenndauer
gewährleistet sein!)

Feuerart (siehe oben)
Beginn desFeuers (Datum und Uhrzeit)
Ende desFeuers (Datum und Uhrzeit)
Koordinaten – Ort des Nutzfeuers/Be-

merkung (Gemeinde- oder Ortsname, pos-
talische Adresse, Waldbezeichnung, ggf.
Geräumtnummer, sonstige Bezeichnungen
oder Bemerkungeno. ä.)

– Wird vom Eintragenden in eine Land-
karte eingetragen–

Die genannten Daten werden vom Sach-
bearbeiter der Stadt Gefrees auf der Web-
seite der ILS eingetragen.
Ausnahmefälle:
Nur außerhalb der Dienstzeit und in be-

gründeten Ausnahmefällen kann eine Be-
kanntgabe eines Feuers ausnahmsweise di-
rekt bei der Integrierten Leitstelle (ILS) er-
folgen. Hierzu wurde eigens eine separate
Bürgerhotline unter der Telefonnummer
0921-79321-200 eingerichtet.
Eine durch Nichtanmeldung verursach-

te Alarmierung der Feuerwehr verursacht
hohe Kosten, welche vom Verursacher zu
tragensind!

Jäger und Freunde feiern Messe
Irgendwie ist jeder von
uns ein Jäger. Dieses Fazit
zieht Rudolf Kraus in
seiner Predigt in der
Hubertusmesse in der Burg-
kapelle Stein.

VonWerner Schreiner

Gefrees-Stein – Auf einem Felsvor-
sprung im Ölschnitztal zwischen Ge-
frees und Bad Berneck thront die Burg-
kapelle Stein, nahe dem gleichnami-
gen Dorf, von Wäldern und Wiesen
umgeben. Hier haben zahlreiche Besu-
cher eine Hubertusmesse gefeiert.
Georg Wolf, selbst begeisterter Jäger,
ist Kirchenvorsteher und Vorsitzender
der Freunde der Burgkapelle Stein. Mit
seinen Helfern hatte er den Kirchen-
raumherbstlich geschmückt und auch
für die Vesper nach der Messe die Vor-
bereitungen im darunterliegenden
Versammlungsraum getroffen. Er be-
grüßte die zahlreichen Gäste der Hu-
bertusmesse und führte auchdurchdie
Veranstaltung.
Für die ausgezeichnete musikalische

Ausgestaltung sorgte das Bläserkorps
des Jägervereins Bayreuth unter der
Leitung von Hornmeister Karl Okel-
mann, ergänzt durch das Orgelspiel
von Fabian Kral und den Keyboard-
spieler Jacob Willner.
Den Gottesdienst leitete Rudolf

Kraus, der Gemeindeleiter und zu-
gleich Gemeindeälteste der evangeli-
schen freikirchlichen Baptistenge-

meinde in Bayreuth in der Friedrich-
straße ist. Kraus, selbst überzeugter
Waidmann, hatte sich die Verse eins
und zwei im zwölften Kapitel des
Briefs von Paulus an die Römer als Pre-
digttext ausgewählt.
Als Saulus hatte dieser nicht nur auf

dasWild, sondern auch auf Menschen
Jagd gemacht, bis ihn eine Erschei-
nung Gottes zumUmdenken bekehrte
und ihm sein wahrer Auftrag bewusst
wurde; aus Saulus wurde bekanntlich
der Apostel Paulus. Eine ähnliche

Wandlung machte auch der Heilige
Hubertus durch, der Erzbischof und
Schutzpatron der Jäger wurde. Auch
Rudolf Kraus selbst berichtete über
eine solche Wandlung in seinem Le-
ben. „Jeder von uns ist auf irgendeine
Weise Jäger!“, lautete sinngemäß sein
Fazit, wobei er als Jagdziele unter ande-
rem Karriere, Ansehen, Macht und
Reichtum nannte. Mit einem Feldste-
cher zeigte er die unterschiedlichen
Betrachtungsweisen des Menschen:
Währendmandie Fehler seinesNächs-

ten durch die Vergrößerung beleuch-
tet, dreht man bei eigenen Fehlern das
Fernrohr herumund sieht sie nur noch
verkleinert. Sein Ratwar, sich öftermal
selbst im Spiegel zu betrachten und
über sein Tun nachzudenken. Nach
dem anschließenden gemütlichen Zu-
sammensein ließen es sich die Bläse-
rinnen und Bläser nicht nehmen, auf
der Außentreppe der Burgkapelle Stein
zum Abschied auch noch die Stücke
„Treibermarsch“ und „Auf Wieder-
sehn!“ anzustimmen.

Die zahlreichen Besucher der Hubertusmesse waren berührt von den getragenenWeisen des Bläserkorps unter der Leitung von
Karl Okelmann (vor dem Taufstein) und den ergreifendenWorten des Gemeindeältesten Rudolf Kraus (unter der Kanzel) sowie
der Ansprache vonGeorgWolf (amTreppenaufgang). Dritter von links ist derKeyboardspieler JacobWillner.

Gänsehautmomente in Gefrees
Gesungene Lebensfreude pur präsentierte der Chor Main Line Gospel aus
Schwarzach bei einemKonzert in der Gefreeser Sankt Josefskirche, das im
Rahmen des fünfzigjährigen Jubiläums der katholischen Pfarrgemeinde
stattfand. 90 Besucher ließen sich von den 16 Sängerinnen und sieben
Sängern mitreißen. Chorleiter Heinz Bittermann amKeyboard und die an-
derenGesangs- und Instrumentalsolisten sorgten fürGänsehaut-Momente.
Das abwechslungreiche Programm von Traditionals bis zu modernen Lob-
preisliedern und die launigen Zwischenmoderationen brachten die christ-
liche Glaubensbotschaft eindrücklich nahe.



Vierter „Lebendiger
Adventskalender“ in Gefrees

Die evang.-luth. und die röm.-kath. Kirchengemeinde Gefrees laden alle Einwohner von
Gefrees und Umgebung herzlich ein zum vierten „Lebendigen Adventskalender“. Wir freu-
en uns sehr, dass auch in diesem Jahr wieder Gastgeber gefunden werden konnten. Herzli-
chen Dank allen, die sich beteiligen.

Das erste Fenster „öffnete“ sich am 1.Advent. Seit dieser Zeit treffen wir uns jeden Abend
um 19.00 Uhr, vor einem adventlich geschmückten Fenster und halten eine kurze Besin-
nung auf unserem gemeinsamen Weg zur Vorbereitung auf Weihnachten.
Folgende Fenster öffneten sich:
am Sonntag, 27.11. 1. Advent – 17.00 Uhr an der Grundschule
um 19.00 Uhr Abendgottesdienst in der Gottesackerkirche

Donnerstag, 1.12., am Rathaus, Hauptstr. 22, mit Bürgermeister und Stadtrat
Freitag, 2.12., bei Sabine und Klaus Degel, Kornbach 10
Samstag, 3.12., mit Team und Kinder des Kindergottesdienstes, Haus der Begegnung

am Sonntag. 4.12., 2.Advent – 19.00 Uhr beim Adventskonzert in der
St.-Johannis-Kirche

Montag, 5.12., bei Erna und Hans Brey, Danziger Str. 6

Heute und in den nächsten Tagen öffnen sich die Fenster bei folgenden Gastgebern:
Dienstag, 6.12., Johanna und Jürgen Keil, Schneebergstr. 4
Mittwoch, 7.12., Andy Lang, Bayreuther Str. 1, Kapelle
Donnerstag, 8.12., MSC Gefrees Clubheim, Fr.-Ludwig-Jahn-Str.
Freitag, 9.12., bei Familie Masel, Wundenbach 5a
Samstag, 10.12., Familien Klose, Oberer Putzenberg 6

am Sonntag, 11.12., 3.Advent – 19.00 Uhr Abendgottesdienst in der
Gottesackerkirche

Montag, 12.12., Familie Hausold, Heinrich-Lübke-Str. 16
Dienstag, 13.12., Familie Ruckdeschel, Metzlersreuth 8
Mittwoch, 14.12., Familien Balzer und Haller, Friedrich-Ebert-Str. 16
Donnerstag, 15.12., Seni Vita, Seniorenpark Sandler, Bayreuther Str. 5
Freitag, 16.12., FFW Zettlitz, Dorftreff Zettlitz
Samstag, 17.12., FFW Gefrees Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus, Schulstr. 18

am Sonntag, 18.12., 4.Advent – 17.00 Uhr Kath. Pfarrgemeinde, Pfarrsaal
unter der St.-Josefs-Kirche – 19.00 Uhr Abendgottesdienst in der Gottesackerkirche

Montag, 19.12., Familien Fick und Haberstumpf, Cremitzer Str. 15
Dienstag, 20.12., Gabriele und Hans Kind, Sandstr. 3
Mittwoch, 21.12., Jacob-Ellrod-Realschule, Theodor-Heuss-Str. 8
Donnerstag, 22.12., Kindertagesstätte Pfiffikus, Theodor-Heuss-Str. 1
Freitag, 23.12., Christa und Walter Herrmann, Ernst-Reuter-Str. 4
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Aus dem Stadtrat

EineLücke schließenwill der Stadtrat bei der Sanierung der Altstadt. Einige Anwohner der Hauptstraße ha-
ben Bürgermeister Harald Schlegel darauf hingewiesen, dass ihre Grundstücke bisher nicht zum festgeleg-
ten Gebiet gehören. Sie können damit bei Sanierungsmaßnahmen auch nicht vom neuen kommunalen För-
derprogramm profitieren. „Warum wir diesen Teil an der Ecke zur Hofer Straße nicht in die Sanierungsge-
biete einbezogen haben, ist heute nicht mehr nachvollziehbar“, sagte Schlegel in der Sitzung des Stadtra-
tes. Dabei gehe es doch um die attraktive Gestaltung der gesamten Innenstadt. Altbürgermeister Rudolf
Ruckdeschel konnte sich aber noch gut erinnern, warum diese Grundstücke aus dem Raster gefallen sind:
„Einige der Eigentümer hatten damals Bedenken. Es gab dort ja auch noch einen landwirtschaftlichen Be-
trieb. Heute wäre eine Aufnahme ins Sanierungsgebiet aber sinnvoll.“ Vor einer Entscheidung sollen nun
erst alle Eigentümer über die angedachte Erweiterung des Sanierungsgebietes informiert und befragt wer-
den, ob sie eine solche Maßnahme auch befürworten.

Abschleppdienst
Pech & Riedelbauch, Böseneck 1a 0171 /8704893
Ambulanter Pflegedienst Human 09273 /501633
24-Std. Pflege und Betreuung/ 0170 / 8101584
Pflegestützpunkt- Beratungen rund um die Pflege

Ambulanter Pflegedienst 0151/14256653
Diakoniestation Bad Berneck 09273 /575100
Ambulanter Pflegedienst SeniVita
im Seniorenpark Sandler 09254 /326989-0
Banken
Raiffeisenbank, Hauptstraße 33 96560
Cosmetic-Fußpflege-Massagen
Margit Nickl, Fr.-L.-Jahn-Str. 29 0170 9 38 88 24
Elektro- u. Solartechnik
Jürgen Greiner, Metzlersreuth 64 9619725
Elektrotechnik
Thomas Fischer, Cremitzer Str. 13 09254 / 9616383

Elektro-Werkzeuge
Walther & Peetz, Neuenreuther Str. 10 –12 953411
Fahrschule
Klaus Greiner, Neuenreuther Str. 1 0172 /9963902
Fahrschule
Klaus Riedl, www.fahrschule-klaus-riedl.de 0176 /64115659
Fiat-Automobile
Robert Fischer, Bayreuther Straße 21 953510
Fliesen- und Natursteinverlegung
Firma Fliesen Lang 0171 /8587079
www.FliesenLang.com 09254/961829
Kosmetik/Fußpflege
Ute Schulz, Bayreuther Str. 9 2758329
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.
Monika Heinz 09254 /961133
Mietwagen
Pech & Riedelbauch, Böseneck 1a 32684-18
Pflegeheim Ruhesitz Stein
PDL Michael Widmayer und Mirko Leupold 09273 /8606
Reisebüro
Reisebüro Voit (Maintalcenter), Bad Berneck 09273 /96101
Sanitätshaus Sperschneider, Königstr. 17, Hof
Kostenl. Hilfsmittellieferung + Berat., Pflegebetten, Inko-Versorg. 09281/3030
Steuerberatung
G. Assmann, Steuerberater, Hauptstr. 29 91117
TV-SAT-Passbilder-Spielwaren
Radio Kolb, Inh. O. Feulner, Hauptstraße 68 360
Zimmerei
Peter Panzer GmbH, Metzlesreuth 48 233
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